
Verordnung aktuell – Neue Arzneimittel-Richtlinie 
                                  Hilfestellung bei der Umsetzung  6. Juli 2009 

 
Auch wenn dem Thema RLV verständlicherweise größeres Interesse gilt, gibt es im Arzneimittelbereich 
wichtige Änderungen. Seit dem 01. April 2009 gibt es eine neue Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL).  
 
Eine wichtige Neuerung stellt die „Anlage III: Übersicht über Verordnungseinschränkungen  
und –ausschlüsse“ dar, die teils für verschreibungspflichtige, teils für nicht verschreibungspflichtige 
Präparate gilt. 
 
Wichtige und häufige Einschränkungen in der Verordnungsfähigkeit nach dieser Richtlinie ergeben sich 
zum Beispiel für folgende Arzneimittelgruppen: 
 
  03.  Alkoholhaltige Arzneimittel ab 5 Vol% Ethylalkohol zur oralen Anwendung 
  06: Analgetika in fixer Kombination mit nicht analgetischen Wirkstoffen 
  10.  Antidementiva 
  12.  Antidiarrhoika 
  24.  Durchblutungsfördernde Mittel 
  30.  Hämorrhoidenmittel in fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen, zur lokalen Anwendung 
  31.  Hustenmittel: fixe Kombinationen von Antitussiva oder Expektorantien oder Mukolytika  
 untereinander oder mit anderen Wirkstoffen 
  32.  Hypnotika/Sedativa 
  35.  Lipidsenker 
  38.  Otologika 
  40.  Rheumamittel (Analgetika/Antiphlogistika/Antirheumatika) zur externen Anwendung 
  41.  Rhinologika in fixer Kombination mit gefäßaktiven Stoffen 
  45.  Tranquillantien 
  46.  Umstimmungsmittel und Immunstimulantien zur Steigerung der Abwehrkräfte 
              (ausgewählte Beispiele - die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 
 
Unter www.kvb.de finden Sie in der Rubrik Praxis / Verordnungen unsere bisherigen Veröffentli-
chungen zu diesem Thema. Neben den gesetzlichen Grundlagen bieten wir Ihnen auch eine 
Schnellübersicht und einen Fragen-Antworten Katalog. 
 
Um Ihnen die Umsetzung der neuen AM-RL zu erleichtern, bieten wir an, Sie anhand Ihrer eigenen 
Verordnungen über diese Änderungen in einem persönlichen (Telefon-) Gespräch zu informieren.  
 
Wenn Sie Interesse an unserem Serviceangebot haben, senden Sie bitte das Fax zurück.  
Alternativ können Sie uns per E-Mail oder telefonisch erreichen. 
 
Hilfe erhalten Sie auch von unserem Service-Telefon Verordnung unter 0 18 05 / 90 92 90 – 30* 
*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen 

Verordnung aktuell Stand: 01. Juli 2009 

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns  

Verordnungsberatung@kvb.de 
www.kvb.de / Praxisinformationen 
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http://www.kvb.de/de/praxis/verordnungen.html
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Fax: 0911 9466766672 
oder  
E-Mail: verordnungsberatung@kvb.de 
oder 
Telefon: 01805 90929030* 
* 0,14 € pro Minute für Anrufe aus dem dt. Festnetz,  
abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetzen 
 
 
 
 
 
Ja, ich habe Interesse an einem Informationsgespräch zum Thema „Neue Arzneimittel-Richtlinie“ 
 
 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. – Danke! 
 

Name: 
 

Vorname: 

 

Betriebsstätten-Nummer: 
 

Telefon-Nummer: 
 

  

E-Mail-Adresse: 
 

Terminwunsch: 
 

 


